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AUSLÄNDISCHE STUDENTEN 
_ 
STAND SEPTEMBER 2007 
 
 
_ 
Wir freuen uns, dass Sie demnächst zu uns in die Schule kommen werden. Um eine 
Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu erlangen sind folgende Handlungen raschmöglichst 
nötig: 
 
Studenten bleiben in Deutschland wohnen (Jestetten, Lohstetten etc. ) 
Student braucht nichts zu unternehmen, bleibt in Deutschland wohnen und kommt täglich in 
die Schule nach Zürich-Flughafen. 
 
 
Studenten wohnen in der Umgebung Zürich / Flughafen 
Der Student meldet sich selber auf der entsprechenden Gemeinde: 
 
− Auf der Gemeinde füllt er/sie ein Formular aus! 
 

Bringen Sie dazu mit: 
− Bestätigung der Schule (Swiss AviationTraining Ltd.), dass er/sie in Ausbildung ist 
− Finanzierungsgarantie der Eltern, Bank etc. für Lebenshaltungskosten, (inkl. 

Ausbildungskosten bei Privaten-Studenten) 
− Finanzierungsgarantie der Swiss für Ausbildungskosten (SWR, SWU) 
− Ausbildungsvertrag von Swiss / SAT 
− Personalausweis / Pass 
− Krankenversicherungsnachweis. Student MUSS (im In- oder Ausland) versichert sein. 
 
 
Evtl. Express Antrag, wenn es sich um MPL Studenten handelt, wegen Termindruck für  
US-Visumantrag. (Nachfrage bei Gemeinde, wie lange der Antrag dauert) 
 
Die Aufenthaltsbewilligung kostet ca. CHF 65.- (exkl. Expresszuschlag) 
 
Bei Verzögerung der Ausstellung einer Aufenthaltsbewilligung kann die Schule u. U. eine 
raschere Abwicklung bewirken. Bitte melden Sie sich. 
 
 
Es ist ausländischen Studenten nicht erlaubt, ohne Arbeitsbewilligung zu arbeiten. Der 
Arbeitgeber muss nach wie vor eine Arbeitsbewilligung einholen.  
 
 
 
 


